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@ Veroffentlicht am 19.11.2001

Rechtssatz

Die Behorde kann von der vorgeschriebenen Entziehung der Gewerberechtigung wegen Eréffnung des Konkurses oder
Abweisung eines Antrages auf Konkurser6ffnung mangels eines zur Deckung der Kosten des Konkursverfahrens
hinreichenden Vermogens absehen, wenn die weitere Gewerbeausibung im vorwiegenden Interesse der Glaubiger
gelegen ist. Die GewerbeausUbung liegt jedoch nur dann vorwiegend im Interesse der Glaubiger, wenn aufgrund der
nunmehrigen wirtschaftlichen Lage erwartet werden kann, dass der Gewerbetreibende auch den mit der Ausibung
des den Gegenstand der ausgesprochenen Entziehung bildenden Gewerbes verbundenen Zahlungsverpflichtungen
nachkommen wird. Dies setzt jedenfalls die Verfugung Uber die erforderlichen liquiden Mittel voraus, um die
diesbezlglichen Verbindlichkeiten abzudecken. Es ist nicht entscheidungsrelevant, dass das entzogene Gewerbe
ausgelbt wird, damit vorhandene Forderungen berichtigt werden. Selbst allfallige Erklarungen von Glaubigern, wegen
ihrer offenen Forderung ein Interesse an der Weiterfihrung des betreffenden Gewerbes zu haben, sind fur die
Erfullung der Tatbestandsvoraussetzungen des 8 87 Abs. 2 Gewerbeordnung nicht ausreichend. Die teilweise
Begleichung offener Forderungen und Vereinbarung von Nachldssen bzw. Ratenzahlungen mit einzelnen Glaubigern
lassen keinesfalls den Schluss auf Liquiditat zu; dies gegenstandlich umso mehr nicht, als die Berufungswerberin zum
Zeitpunkt des Verfahrens vor dem Unabhangigen Verwaltungssenat fur Karnten nach Darstellung des gewerblichen
Geschaftsfihrer noch einen Schuldenstand von mehr als ATS 400.000,-- bei der Karntner Gebietskrankenkasse hatte
und noch weitere ca. ATS 1,2 Millionen bei der Raiffeisenkasse Arnoldstein aushafteten.

Schlagworte
Gewerbe, Gewerbeentzug, Konkurs, Konkursantrag, Konkursantragsabweisung, Schulden,
Gebietskrankenkassenschulden, Ratenzahlung, Liquiditat, Schuldennotstand

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 2001/11/19 KUVS-K1-897/4/2001
	JUSLINE Entscheidung


